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Daueraufgabe statt Dauerkrise

Daueraufgabe statt Dauerkrise

Zehn Jahre nach der Veröffentlichung des letzten 
Positionspapiers der KNBau zur Unterbringung Ge-
flüchteter in Deutschland hat das Thema nicht an 
Relevanz verloren. Im Gegenteil: Es ist deutlich ge-
worden, dass die gesamtgesellschaftliche Heraus-
forderung der Aufnahme und Integration geflüch-
teter Menschen in Deutschland eine dauerhafte 
Aufgabe bleiben wird, die sich in Anbetracht globa-
ler Klima- und Armutskrisen in Zukunft eher noch 
verschärfen könnte. Der überwiegende Teil der seit 
2014 in Deutschland aufgenommenen Geflüchte-
ten wird hierbleiben und die Zahl weiterer Zuzüge 
nicht abnehmen. Gleichzeitig hat sich die Ausgangs-
lage in Kommunen und Städten in Deutschland, die 
die Hauptlast der Unterbringung von Asylbewerbe-
rInnen und Schutzsuchenden (wie aktuell den über 
1,2 Mio. Ukrainer*innen (Statistisches Bundesamt 
2025) tragen, gegenüber 2016 dramatisch zuge-
spitzt. Erstens hat sich die Wohnraumsituation vor 
allem in Bezug auf fehlende Angebote für bezahlba-
res Wohnen in beliebten Städten verschärft. Zwei-
tens befindet sich die Bauwirtschaft – aufgrund 
gestiegener Baupreise und nach Jahren der Niedrig-
zinspolitik nun mit einem Zinsanstieg auf Normal-
niveau – in einer kritischen Phase. Und drittens ist 
eine ökologische Umsteuerung zu nachhaltigen Bau-
weisen, energetischer Sanierung und Vermeidung 
zusätzlicher Versiegelung, zu einer der wichtigsten 
gesamtgesellschaftlichen Aufgaben geworden. Um-
weltauswirkungen des Bausektors müssen in den 

Lebenszyklus einer Wohnimmobilie eingepreist wer-
den. Hinzu kommen die in der Neuen Leipzig Charta 
von 2020 (BMWSB - Bundesministerium für Woh-
nen, Stadtentwicklung und Bauwesen 2020) und die 
im Klimaanpassungsgesetz von 2023 (BMUV - Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz 2023) formulier-
ten Anforderungen an den Schutz des Bodens, die 
die Verfügbarkeit von günstigem Bauland langfristig 
weiter einschränken werden.

Die Neufassung des Positionspapiers versucht, den 
seit 2014 gewonnenen Erfahrungsschatz bei der Ge-
währleistung von Geflüchtetenunterbringungen in 
deutschen Kommunen kritisch zu reflektieren und 
von der Vielfalt der dezentral entwickelten Ansätze 
in Bezug auf Bauweisen und Bautypologien, stadt-
planerischer Überlegungen, organisatorischer Mo-
delle, Finanzierungsansätzen und vor allem positi-
ver Integrationserfahrungen zu lernen (Misselwitz 
et al. 2022). Bei Nichtberücksichtigung der positiven 
und negativen Erfahrungen aus der jüngsten Ver-
gangenheit droht nicht nur eine Wiederholung von 
Denkfehlern in Planung und Umsetzung. In der der-
zeitig polarisiert geführten Debatte um Migrations-
beschränkungen ist das vorliegende Positionspapier 
ein Aufruf, der Herausforderung nicht erneut durch 
kurzfristig und rein technisch gedachte Übergangs-
lösungen zu begegnen.

Grundprinzipien des nachhaltigen Bauens

Stattdessen fordert die Kommission Nachhaltiges 
Bauen, Geflüchtetenunterbringung als dauerhaften 
und essentiellen Teil vorausschauender, kommuna-
ler Entwicklungsstrategien, der Erfüllung langfris-
tiger Nachhaltigkeitsziele und dem Aufbau von Kri-
senresilienz zu betrachten. 

Es gilt, integrierte Lösungsansätze zu verfolgen, die 
dem Dreisäulenmodell der Nachhaltigkeit – Ökolo-
gie, Ökonomie und Soziales – gerecht werden. So-
mit gelten auch für Geflüchtetenunterbringungen die 

Grundprinzipien des nachhaltigen Bauens, die im 
Glossar dieses Positionspapiers eingeflossen sind. 
Zwei Aspekte seien hier jedoch nochmals gesondert 
hervorgehoben, da sie die KNBau bereits in anderen 
Positionierungen beschäftigt hatten. Auch die Bun-
desarchitektenkammer hat sich deutlich gegen den § 
246e positioniert (BAK - Bundesarchitektenkammer 
2025). Dennoch hat die aktuelle Bundesregierung 
mit dem sogenannten „Bauturbo“ alle fachlichen 
Einwände beiseitegeschoben und faktisch die Net-
to-Null-Versiegelung und das Leitbild Innen- vor Au-
ßenentwicklung begraben. Dies gilt es zu revidieren 
und das BauGB an anderen Stellen zu qualifizieren.



Bellevue di monaco, München

Entwurf: hirner & riehl architekten stadtplaner 
bda partg mbb

Das Bellevue di monaco in München ist ein 
Wohn- und Kulturzentrum für Geflüchtete und 
Einheimische. Durch die Sanierung bestehen-
der Gebäude zeigt es, wie Architektur auch mit 
kleinem Budget soziale Integration fördern 
kann: Highlights sind das Bellevue Café und 
der Kurt-Landauer-Sportplatz auf dem Dach.
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Netto-Null-Versiegelung und Innenentwicklung vor Außenentwicklung

Netto-Null-Versiegelung und Innenentwicklung 
vor Außenentwicklung
Seit dem 13. Mai 2017 ermöglichte der § 13b Bau-
gesetzbuch die Ausweisung neuer Wohngebiete im 
bisherigen  Außenbereich  im Anschluss an bebaute 
Ortsteile im vereinfachten Verfahren. Begründet wur-
de diese Maßnahme mit der starken Zuwanderung 
aufgrund der Kriegsgeschehnisse in Syrien. Damit 
entfielen verschiedene Pflichten der  Bauleitplanung , 
etwa die Umweltprüfung, die Eingriffs-/Ausgleichsre-
gelung, die Entwicklung aus dem Flächennutzungs-
plan und die frühzeitige Behörden- und Öffentlich-
keitsbeteiligung.

Die Kommission Bodenschutz im Umweltbundesamt 
(KBU) und die Kommission Nachhaltiges Bauen am 
Umweltbundesamt (KNBau) empfahlen aus diesem 
Grund den Bundestagsparteien in einem gemeinsa-
men Positionspapier, den Paragrafen zeitnah wieder 
abzuschaffen. Die Nachteile, wie ungesteuerter Flä-
chenverbrauch an den Ortsrändern statt Entwicklung 
der Ortskerne, sind gravierend, irreversibel und nicht 
durch die von der Politik gewünschten Vorteile ge-
rechtfertigt. Zum Glück hat das Bundesverwaltungsge-
richt den § 13b im Juli 2023 unterbunden, da er nicht 
mit dem Unionsrecht vereinbar war. Dennoch wird im 
14- Punkte-Maßnahmenpaket  der Bundesregierung 
Ähnliches unter Punkt 3 diskutiert – Stichwort § 246e 
(BMWSB – Bundesministerium für Wohnen, Stadtent-
wicklung und Bauwesen 2023). Alle relevanten Fach-
verbände haben sich deshalb gegen diese Regelung 
ausgesprochen (DUH - Deutsche Umwelthilfe e.V. und 
DNR - Deutscher Naturschutzring e.V. 2024). Auch die 
Bundesarchitektenkammer hat sich deutlich gegen 
den § 246e positioniert (BAK - Bundesarchitektenkam-
mer 2025). Dennoch hat die aktuelle Bundesregie-
rung mit dem sogenannten „Bauturbo“ alle fachlichen 
Einwände beiseitegeschoben und faktisch die Net-
to-Null-Versiegelung und das Leitbild Innen- vor Auße-
nentwicklung begraben. Dies gilt es zu revidieren und 
das BauGB an anderen Stellen zu qualifizieren.

Vorhandene Potenziale im Bestand 
 erschließen 
Angesichts der selbstgesteckten Klimaziele von Pa-
ris aus dem Jahr 2015, argumentiert eine bundeswei-
te Initiative von Hochschulen, Kammern, Verbänden 
und Zivilgesellschaft ein Abrissmoratium (Stumm 
2022). Die Bundesarchitektenkammer legte im Mai 

2023 den Entwurf einer Muster(Um)bauordnung vor 
(BAK – Bundesarchitektenkammer 2023) und weite-
re Initiativen argumentierten in den letzten Jahren 
verstärkt, Neubauten als Ultima Ratio zu verstehen 
und zunächst Bedarfe durch optimalere Nutzungen, 
Ertüchtigung und Ausbau des Bestandes zu decken. 
Dies gilt selbstverständlich ebenso für Geflüchteten-
unterbringungen (Misselwitz 2023). 

Hier nimmt das 14-Punkte-Maßnahmenpaket der 
Bundesregierung unter Punkt 7 „Umbau von Ge-
werbeimmobilien zu Wohneinheiten“ eine relevante 
Maßnahme in den Blick (BMWSB - Bundesministe-
rium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen 
2023). Denn leerstehende Büroimmobilien in funk-
tionierenden Quartieren können interessante Um-
bau-Modelle für das integrierte Verzahnen von Woh-
nen und sozialen Einrichtungen darstellen.

Der Ökonom Daniel Fuhrhop argumentiert darü-
ber hinaus eindrucksvoll, dass „Wohnsuffizienz“ 
die vielleicht effektivste und zugleich ökologischs-
te Antwort auf Wohnraummangel, Klimakrise und 
Einsamkeit sein könnte. Zwei Fakten ragen dabei 
heraus: Der Wohnungsneubau eines Jahres mit bis-
lang etwa 300.000 Wohnungen schadet dem Klima 
in seinem Lebenszyklus mit bis zu 74 Millionen Ton-
nen CO2-Äquivalent beinahe genauso wie der jährli-
che Betrieb sämtlicher 43 Millionen Altbauwohnun-
gen mit momentan 80 Mio. t CO2-eq. Entsprechend 
wichtig sind klimafreundliche Alternativen für drin-
gend gesuchten Wohnraum. Hier zeigt die Arbeit von 
 Daniel Fuhrhop ein bisher unbeachtetes Potenzial: 
Der „unsichtbare Wohnraum“ ungenutzter Zimmer 
oder Einliegerwohnungen, oft ehemalige Kinder-
zimmer, kann pro Jahr 100.000 Wohnungen liefern, 
wenn die dafür nötigen Kümmerer-Strukturen auf-
baut werden (Fuhrhop 2023). Ein positives Beispiel 
ist die Art und Weise, wie Unterbringungslösungen 
für die aktuell 1,2 Millionen Schutzsuchenden aus 
der Ukraine vor allem im Bestand gefunden werden 
könnten und weitere Notunterkünfte somit gar nicht 
gebraucht würden (Fuhrhop 2017).



Wohngebäude für Flüchtlinge, 
Hünfeld

Entwurf: Trapp Wagner Architekten und 
 Ingenieure PartG mbB

Die Unterkunft für rund 90 Geflüchtete in Hünf-
eld ist ein modularer Holzbau mit hellen Wohn-
räumen sowie gemeinschaftlichen Spiel- und 
Aufenthaltsflächen. Hier ermöglicht funktiona-
le Architektur mit kurzen Bauzeiten und gerin-
gen Kosten eine hohe Lebensqualität und sozi-
ale Begegnung.
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Handlungsempfehlungen

Handlungsempfehlungen

1. Geflüchtetenunterbringung als Teil 
 gesamtstädtischer  Entwicklungsstrategien 
zur Stärkung von Nachhaltigkeit und 
 Krisenresilienz 
Zuzug schutzsuchender Menschen und Geflüchte-
ter ist ein Zukunfts- kein Übergangsthema. Ad hoc, 
reaktives und kurzfristiges Handeln ist die für die 
Gesellschaft am meisten belastende Umgangsform. 
Es verursacht neben teuren Investitionen auch teu-
re Folgekosten z. B. durch notwendige zusätzliche 
Integrationsprogramme und wirkt den Nachhaltig-
keitszielen diametral entgegen. Je strategischer und 
langfristiger Kommunen sich mit den Herausforde-
rungen der Integration von Wohnraum für Geflüchte-
te auseinandersetzen, im Voraus planen und die ad-
äquate Unterbringung von Schutzsuchenden als Teil 
ihrer Resilienzstrategien betrachten, desto gestaltba-
rer, ökonomischer und ökologischer ist die Unterbrin-
gung organisierbar. 

Lösungsansätzen:
	▸ Förderung der Erstellung von kommunalen 

Resilienzplänen innerhalb der kommunalen 
Wärmeplanung, die im neuen GEG ab 1.1.2024 
gefordert wird. 

	▸ Integration von Geflüchtetenunterbringungen als 
dauerhaftes und langfristiges Entwicklungsziel

	▸ Identifikation von geeigneten Standorten (mög-
lichst kleine Einheiten, gut an notwendige Infra-
strukturen angebunden, dezentral verteilt etc.)

2. Integration in gemischte  
und vielfältige Quartiere 
Geflüchtetenunterbringung ist nicht nur eine Fra-
ge von Wohnraum. Für eine effektive und humane 
Unterbringung sind integrierte Wohnumfelder es-
senziell, die idealerweise für die bestehenden Be-
wohner*innen sowie die Geflüchteten offene, gut 
gestaltete und ausgestattete Umfelder bieten, um 
soziale Kontakte und Zusammenhalt zu fördern 
und Konfliktpotenziale abzubauen. Durch die Nut-
zung der sozialen, ökonomischen und kulturellen 

Infrastrukturen einer Nachbarschaft steigt das Integ-
rationspotenzial und erlaubt eine  bedarfsgerechtere, 
humanere Aufnahme, als es rein staatlich zur Ver-
fügung gestellte „Angebote“ jemals leisten können. 
Durch die engen Kontakte und die gegenseitige Teil-
habe entsteht das Potenzial von „Win-win“-Situatio-
nen für Bewohner*innen und ihre neuen Nachbarn. 
Wichtig ist dabei die enge Einbeziehung der Bewoh-
ner*innen in die Planung und Umsetzung von Ge-
flüchtetenunterbringungen, z. B. durch Integration in 
partizipative Quartiersentwicklungsstrategien (STEKs 
etc.). Es gilt „NIMBY“-Reflexe (übersetzt: Nicht vor 
meiner Haustür) zu managen, aber auch Nachbar-
schaften durch großskalierte Unterbringungseinhei-
ten nicht zu überfordern. 

Lösungen:
	▸ Adäquate Dimensionierung von Unterbringungs-

einheiten, idealerweise als Teil von und integriert 
in Wohnraumentwicklungsstrategien z. B. Nach-
verdichtung von Bestandsquartieren und Förde-
rung von Anteilen an Geflüchtetenunterbringun-
gen in neuen Quartieren, ähnlich den vielerorts 
verbindlich geltenden Anteilen von sozialem 
Wohnraum.

	▸ Vorhandene Infrastrukturen sollten bestmöglich 
ausgenutzt werden, um Synergieeffekte zu erzie-
len; dazu zählen eine gute ÖPNV-Anbindung, Bil-
dungs- und soziale Einrichtungen, sowie Gesund-
heitsvorsorge und Einkaufsmöglichkeiten.

	▸ Unbedingte Begleitung von Unterbringungspro-
jekten mit ausgleichenden Investitionen in die 
Nachbarschaft, um Mehrbelastung von sozialen 
und kulturellen Infrastrukturen für alle Bewoh-
ner*innen des Quartiers (Schulen, Gesundheits-
vorsorge, öffentliche Räume/Parks etc.) abzufedern.

	▸ Ein Angebot von grüngeprägten Außenräumen 
und Sportmöglichkeiten sind in Wohnkonzepte 
zwingend zu integrieren.



Making Neighbourhood, Kassel

Entwurf: Arbeitsgemeinschaft aus 
Baufrösche • Architekten und  
Stadtplaner GmbH 
foundation 5+ architekten 
HHS Planer + Architekten AG 
CLEMENS KOBER Architekt 
Reichel Architekten PartG mbB 
Spöth Architekten 
foundation 5 + landschaftsarchitekten

Die 36 Wohnungen, die zur zeitweisen Unter-
bringung von Geflüchteten realisiert wurden, 
können dank flexibler und modularer Bauwei-
se in bezahlbare Wohnungen umgewandelt 
werden. Architektur kann auch in Ausnahme-
situationen schnell hochwertige, nachhaltige 
Räume schaffen, die langfristig dem sozialen 
Wohnungsbau dienen.
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Handlungsempfehlungen

3. Von temporären zu dauerhaften 
 Wohntypologien
Die bisherige Erfahrung hat eindeutig gezeigt, dass 
kurzfristige „Übergangslösungen“ wie containerba-
sierte Notunterkünfte in der Bewirtschaftung sehr 
teuer, da i. d. R. länger in Betrieb als geplant sind. 
Viel sinnvoller erweist sich die Planung und Umset-
zung von Wohnprojekten mit langfristiger Nutzungs-
perspektive u. a. für Sonderwohnformen wie studen-
tisches Wohnen. Einigen Städten und Kommunen 
gelingt es Anreize zu setzen, um z. B. Geflüchtete-
neinheiten in Baugruppenprojekte oder genossen-
schaftliche Wohnprojekte zu integrieren und somit 
von Anfang an Integration durch konsequente Mi-
schung zu fördern. In Anbetracht der zu erreichen-
den Klimaziele ist heute umso wichtiger, Neubau nur 
dann zu fördern, wenn Umnutzungen oder Nachver-
dichtungen nicht ausreichend möglich sind, und auch 
dann auf die größtmögliche Mischung von schutzsu-
chenden Menschen und lokalen Bewohner* innen zu 
achten sowie Nutzungsmischungen  zuzulassen.

Lösungen:
	▸ Umnutzung und Bestandsertüchtigung vor Neu-

bau (Architektenkammer Berlin 2025): Vorrangig 
sollte die Prüfung von Konversionsmöglichkeiten 
von ungenutzten Bestandsimmobilien (Bund, Län-
der, Kommunen, private Eigentümer) für temporä-
re oder dauerhafte Nutzungen als Geflüchteten-
unterbringung vor jedem Neubauprojekt stehen. 
Ein Fokus sollte u. a. auf leerstehenden Gewerbe
immobilien liegen, so wie das die Bundesregie-
rung jetzt in ihrem 14-Punkte-Maßnahmenpaket 
fordert. Hier kommt es auf die enge Kooperation 
mit dem Brandschutz und den Abbau von bürokra-
tischen Hindernissen im Fall von Nutzungsände-
rungen an. 

	▸ Grundstücksvergabe (im Erbbaurecht) an Woh-
nungsbauunternehmen mit sozialer Bindung 
mit Erbbauzinsen von 0 % bis 4 % sollte sowohl 
durch die Kommunen als auch die Länder und den 
Bund erfolgen.  

	▸ Geflüchtetenunterbringungen sollten möglichst 
nicht als separat ausgewiesene oder betriebene 
Sonderwohnformen geplant werden, sondern als 
kleinere Einheiten in bestehende oder geplante 
Wohnungsbau- und Quartiersentwicklungsprojek-
te integriert werden. Reine Wohnnutzungen soll-
ten vermieden werden, um ein lebendiges Woh-
numfeld zu garantieren.  

	▸ notwendige Neubauten müssen die Standards 
nachhaltigen Bauens erfüllen. Der Bund fördert 
im Rahmen der BEG (Bundesförderung für effizi-
ente Gebäude) seit 1. Juli 2021 Nachhaltigkeitsas-
pekte durch eine eigene „NH-Klasse“. Der erfor-
derliche Nachweis erfolgt über die Vergabe des 
Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude – QNG. 
Diese sind standardmäßig auch für Wohnungs-
bauprojekte für Geflüchtete anzuwenden.

	▸ Unterkünfte sollten in Bezug auf Design, Umset-
zung und Betrieb die aktive und selbstbestimm-
te Teilhabe von Geflüchteten gezielt fördern, zum 
Beispiel hinsichtlich Innenausbau, einer flexib-
len Möblierung inkl. Wandgestaltung, Gestaltung 
von öffentlichen Flächen in Innen- und Außen-
bereichen. Hierbei sollte auf kulturell beding-
te Sonderbedarfe Rücksicht genommen werden 
(z. B. Sichtschutz) 

	▸ Kochmöglichkeiten sind in Wohnkonzepte zwin-
gend zu integrieren, ob in einzelnen Küchenein-
heiten oder in Gemeinschaftsräumen, da sie inte-
grativ, interkulturell wirken und – im Gegensatz 
zum externen Catering – zur Selbständigkeit von 
Geflüchteten beitragen.

	▸ Das professionelle Management von Geflüchte-
tenunterbringungen spielt eine wesentliche Rolle 
bei der lokalen Integration und Bewältigung des 
Alltags in neuer Umgebung und ist somit im In-
teresse aller. Die Vergabe von kurzfristigen Ma-
nagement-Verträgen ist zu vermeiden, um die Her-
ausbildung einer längerfristigen, vertrauensvollen 
Partnerschaft zu befördern. Bei der Vergabe muss 
Qualität und Qualifikation an erster Stelle stehen.



Notunterkünfte  
Liebrechtstraße, Essen

Entwurf: RKW Architektur + Rhode Kellermann 
Wawrowsky GmbH

Das Wohnensemble für obdachlose Menschen 
bietet Platz für rund 119 Bewohner*innen so-
wie Arbeitsplätze für Sozialarbeiter*innen. 
Mit vorgefertigten Bauelementen, einer wirt-
schaftlichen Konstruktion und einer offenen 
Laubengangerschließung lassen sich auch un-
ter engen Kosten- und Zeitvorgaben würdige, 
menschenfreundliche Unterkünfte errichten.
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